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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger nimmt wie 
folgt Stellung: 

Zu Art. 3 - § 45b EO 

Die vorgesehene Bestimmung kann dem Wortlaut nach dazu führen, dass in je
dem einzelnen Verfahren vor Beschlussfassung durch das Gericht (amtswegig!) 
der (bereits vollständig befriedigte) ehemalige Gläubiger nochmals befasst wer
den würde. 

Das ist unzweckmäßig. Es führt zu einem höheren (verfahrenstechnischen) Ver
waltungsaufwand bei den Gerichten und ebenso bei den Gläubigern. Eine Ge
bietskrankenkasse hat mitgeteilt, dass allein für sie rund 1.800 zusätzliche Ver
fahren pro Monat denkbar wären. 

Das nach den Erläuterungen tatsächlich gemeinte Ziel (Einsicht in Exekutionsak
ten) wäre auf anderem Weg sicherzustellen, z. B. durch eine klare gesetzliche 
Besti ung. Es wird daher vorgeschlagen die Wendung "von Amts wegen 

oder" egzulassen. 
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